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Amtliche Bekanntmachung 

über die Auslegung von Planunterlagen zur Planfest-
stellung für das Bauvorhaben Ersatzneubau der Eisen-
bahnüberführung „Panke II“ Strecke 6081: Berlin–
Stralsund (F-Bahn), km 17,9 und Strecke 6002: Berlin –
Bernau bei Berlin (S-Bahn) in der Gemeinde Panketal
im Landkreis Barnim
Das Eisenbahn-Bundesamt hat für das oben genannte
Bauvorhaben das Planfeststellungsverfahren nach § 18a
AEG  und § 1 VwVfGBbg  und § 73 VwVfG  eingeleitet und
das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) als zuständi-
ge Anhörungsbehörde zur Durchführung des Anhörungs-
verfahren aufgefordert. Für das Bauvorhaben einschließ-
lich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen werden Grundstücke in der Gemarkung Ze-
pernick beansprucht. Das Bauvorhaben beinhaltet den Er-
satzneubau der Eisenbahnüberführung (EÜ) in versetzter
Lage und hat u.a. die Anpassung des Gewässerverlaufs
der „Panke“ zur Folge.
Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen sowie die entschei-
dungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkun-
gen) liegt in der Zeit vom

10. Oktober bis 09. November 2016

während der Dienststunden 
Montag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00

Uhr bis 18:30 Uhr
Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00

Uhr bis 17:00 Uhr
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sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb
dieser Zeiten in der Gemeindeverwaltung Panketal, Schö-
nower Straße 105, 16341 Panketal, Raum 110 zur allge-
meinen Einsichtnahme aus. Zudem wird der Plan im Inter-
net auf www.LBV.Brandenburg.de Aufgaben ->Planfeststel-
lung ->Laufende Anhörungsverfahren veröffentlicht. Maß-
geblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten
Unterlagen (§ 27a Abs. 1 VwVfG).

Folgende entscheidungserheblichen Unterlagen über die
Umweltauswirkungen wurden vorgelegt:
– Unterlagen zur Regelung wasserwirtschaftlicher Sach-

verhalte
– Landschaftspflegerischer Begleitplan
– Faunistische Erfassung
– Schall- und Erschütterungstechnische Untersuchungen.

Nach Feststellung des Eisenbahn-Bundesamtes als zu-
ständige Planfeststellungsbehörde besteht gemäß §3a des
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG) für die-
ses Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung, da keine entscheidungser-
heblichen nachteiligen Wirkungen zu erwarten sind.

Hinweise:

1. Jeder, dessen Belange durch die Planänderung zum
Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei
Wochen nach Beendigung der Auslegung, das ist bis
zum 23. November 2016, beim Landesamt für Bauen
und Verkehr (Dezernat 21, Anhörungsbehörde), Linden-
allee 51, 15366 Hoppegarten (Telefon: 03342 4266-0,
Fax: 03342 4266-7603 oder 03342 4266-7601) oder bei
der Gemeindeverwaltung Panketal, Schönower Straße
105, 16341 Panketal, Raum 110, Einwendungen gegen
den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die
Schriftform kann gegenüber der Anhörungsbehörde
durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem
Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur im Sinne des Signaturge-
setzes zu versehen. Bei der Verwendung der elektroni-
schen Form sind besondere technische Rahmenbedin-
gungen zu beachten, die im Internet unter
www.LBV.Brandenburg.de/media/QES_technische_Rah
menbedingungen.pdf aufgeführt sind.

2. Die Einwendungen müssen den geltend gemachten Be-
lang und das Maß ihrer Beeinträchtigungen erkennen
lassen. Mit Ablauf dieser Frist sind alle Einwendungen
ausgeschlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 1 AEG). Einwendun-
gen und Stellungnahmen der Verbände und Vereinigun-
gen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausge-
schlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 2 AEG). Bei Einwendungen,
die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlauten-
der Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben),
ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein
Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Ver-
treter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Ande-
renfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt
bleiben.
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3. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Be-
nachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 S. 5
VwVfG.

4. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der
rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendun-
gen verzichten (§ 18a Nr. 5 AEG).
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich
bekannt gemacht. Ferner werden diejenigen, die frist-
gerecht Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleich-
förmigen Einwendungen deren Vertreter, von dem Ter-
min gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Be-
nachrichtigungen vorzunehmen, so können diese durch
eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die
Teilnahme an dem Erörterungstermin ist den Beteilig-
ten freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmäch-
tigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine
schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die der Anhö-
rungsbehörde zu den Akten zu geben ist. Bei Ausblei-
ben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann
auch ohne ihn verhandelt werden. Der Erörterungster-
min ist nicht öffentlich.

5. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des An-
hörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde
(Landesamt für Bauen und Verkehr, Lindenallee 51,
15366 Hoppegarten) entschieden. Die Zustellung der
Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Ein-
wender und diejenigen, die eine Stellungnahme abge-
geben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzu-
nehmen sind.

6. Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen,
Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder Vertreterbestellung entstehen, wer-
den nicht erstattet.

7. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist,
werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in ei-
nem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

8. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des An-
hörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde
(Eisenbahn-Bundesamt) entschieden. Die Zustellung
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die
Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men sind.

9. Die Nummern 1, 2, 3, 4 gelten bei umweltverträglich-
keitsprüfungspflichtigen Vorhaben für die Anhörung der
Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Bauvor-
habens nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung  entsprechend.

10. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Verän-
derungssperre nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber
hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabenträger
ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flä-
chen zu (§ 19 Abs. 3 AEG).

11. Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 27a
VwVfG zusätzlich im Internet unter www.panketal.de
veröffentlicht.

Fornell
Bürgermeister

Korrektur zur Veröffentlichung des 

Beschlusses P V 102/2009/4 vom

30.05.2016, veröffentlicht im Amtsblatt der

Gemeinde Panketal vom 30.06.2016, Nr. 06

Der Beschluss erhält korrigiert folgende Beschluss-
nummer:

Beschluss P V 102/2009/5
B-Plan Nr. 18 P „Erlebnishof Schwanebeck“ – Bestäti-
gung Entwurf (Planstand 04/2016) und Durchführung
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, OT
Schwanebeck

1. Der Entwurf des B-Planes Nr. 18 P „Erlebnishof Schwa-
nebeck“, bestehend aus Planzeichnung, Planstand
04/2016 und Begründung, Planstand 04/2016, mit zu-
gehörigem Umweltbericht, Planstand 04/2016 wird ge-
billigt.

2. Der Entwurf des B-Planes Nr. 18 P „Erlebnishof Schwa-
nebeck“, bestehend aus Planzeichnung, Planstand
04/2016 und Begründung, Planstand 04/2016, mit zu-
gehörigem Umweltbericht, Planstand 04/2016 sowie die
vollständigen umweltrelevanten Informationen werden
öffentlich ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange werden über die Auslegung
informiert und an der Planung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
beteiligt.

Bekanntmachung über die 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen der Gemeinde Panketal und der

Stadt Bernau zur Übertragung der 

Erschließungslast und der Ermächtigung 

zur Beitragserhebung in der 

Erschließungsanlage Haydnweg

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Panketal hat in ih-
rer öffentlichen Sitzung am 22.04.2013 (PV 33/ 2013) be-
schlossen, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung bzgl.
der erstmaligen Herstellung des Haydnweges  mit der
Stadt Bernau zu treffen. Diese Vereinbarung (Anlage) wur-
de am 22.07.2016 unterzeichnet und gemäß § 41 Abs. 3
Nr. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit
im Land Brandenburg (GKGBbg) von der Kommunalauf-
sichtsbehörde genehmigt. Hiernach wird der Gemeinde
Panketal die Erschließungslast des Haydnweges übertra-
gen und die Gemeinde Panketal durch die Stadt Bernau er-
mächtigt, von den Anliegern des Haydnweges, welche auf
der Gemarkung Bernau liegen und über den Haydnweg er-
schlossen werden, Erschließungsbeiträge zu erheben.

Selbige Bekanntmachung ist auch auf der Homepage der
Gemeinde Panketal www.panketal.de eingestellt.

Panketal, 30.08.2016

gez. R. Fornell
Bürgermeister
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Anlage
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Erschließungslast und der Ermächtigung zur Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen für die Erschließungsanlage „Haydnweg“
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